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Ausgabe April 2025 
 

 

Wahl Sozialhilfebehörde Amtsperiode 01.01.2025 – 31.12.2028 
- Nachwahlen 

Am 24. Juni 2024 wurde seitens der Gemeindeversammlung der Austritt aus dem Zweckverband 
Sozialberatung Laufental beschlossen. Am 25. November 2024 hat wiederum die 
Gemeindeversammlung der Anpassung der Gemeindeordnung (Totalrevision) zugestimmt, welche 
mit dem Austritt wieder eine eigene Sozialhilfebehörde einzusetzen hat. Dieser Entscheid unterlag 
dem obligatorischen Referendum mittels Urnenabstimmung. Am 9. Februar 2025 wurde dieser 
Entscheid an der Urne bestätigt. Mit Entscheid Nr. 2025-346 vom 18. März 2025 hat der 
Regierungsrat die Gemeindeordnung vom 25. November 2024 genehmigt und rückwirkend auf den 
1.1.2025 in Kraft gesetzt.  
 
Die Sozialhilfebehörde Wahlen wird ihre Arbeit auf den 1. Januar 2026 aufnehmen. Damit die 
festgelegte Mitgliederzahl erfüllt ist, sind Nachwahlen anzuordnen. 
 
Der Gemeinderat ordnet gemäss § 25 Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte (GpR) für die 
Amtsperiode vom 1. Januar 2025 – 31. Dezember 2028 nachstehende Nachwahl an.  
In unserer Gemeinde ist folgende Urnenwahl durchzuführen: 
 
a) am 28. September 2025 

 1 Mitglied der Sozialhilfebehörde 
 
WAHLVERFAHREN 
Die Wahl wird laut Gemeindeordnung nach dem Mehrheitswahlverfahren (Majorz) durchgeführt. 
 
STILLE WAHL 
Die Stille Wahl ist gemäss § 5 der Gemeindeordnung möglich. 
 
WAHLVORSCHLÄGE 
Die Wahlvorschläge für diese Wahl sind bei der Gemeindeverwaltung Wahlen einzureichen, und zwar 
bis: 
 

 Dienstag, 29. Juli 2025, 12.00 Uhr für die Wahl vom 28. September 2025 
 
 
Wahlvorschlagsformulare 
 
Wahlvorschlagsformulare können ab dem 5. Mai 2025 auf der Gemeindeverwaltung oder aber auf 
der Homepage unter www.gemeindewahlen.ch heruntergeladen bzw. bezogen werden. 
 
INHALT UND FORM DER WAHLVORSCHLÄGE 
 

 Die Wahlvorschläge dürfen höchstens so viele Namen wählbarer Personen enthalten, als 
MitgliederInnen zu wählen sind. 

 Die Vorgeschlagenen sind mit ihren Vornamen, Namen, Geburtsdaten, Berufen bzw. Tätigkeiten, 
Wohnadressen und Heimatorten zu bezeichnen. 
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 Der Wahlvorschlag muss die unterschriftliche Zustimmung der Vorgeschlagenen zu ihrer 
Kandidatur enthalten. Die Zustimmung kann nicht zurückgezogen werden. 

 
 Der Wahlvorschlag muss von mindestens 15 in der Gemeinde wohnhaften Stimmberechtigten 
handschriftlich unterzeichnet sein. 

 
 Ein Stimmberechtigter kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen und nach Einreichung des 
Wahlvorschlages seine Unterschrift nicht zurückziehen. 

 
 Der Name eines Stimmberechtigten, der mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet hat, wird von der 
Gemeindeverwaltung auf dem zuerst eingereichten Wahlvorschlag belassen und auf allen übrigen 
Wahlvorschlägen gestrichen. 

 
 Die in der Gemeinde Wahlen Stimmberechtigten können die Wahlvorschläge und die Namen der 
Unterzeichner auf der Gemeindeverwaltung einsehen. 

 
Wichtiger Hinweis! 
 
Die Wahlvorschläge sind am Einreichetag bis 12.00 Uhr auf der Gemeindeverwaltung Wahlen 
einzureichen. 
 
 
Der Gemeinderat 

Pro Senectute beider Basel - Infobus 

Der Infobus macht am Dienstag, 20. Mai 2025 von 09.00 – 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung an der Laufenstrasse 2 halt. 
 
Der Infobus "mobil bi dir" ist ein bisschen wie früher der Migros-Wagen. Der 
multifunktionale Wagen von Pro Senectute beider Basel verkauft aber nichts, 
sondern lädt zu Beratung und Aktivitäten ein. Im Zentrum steht die 
niederschwellige Alltagshilfe für Menschen, die nicht mehr so mobil sind. 
 
Geplant sind zwei weitere Tage nämlich am 
 

 Dienstag, 17. Juni 2025  09.00 – 12.00 Uhr 
 Dienstag, 16. September 2025 09.00 – 12.00 Uhr 

 
Am Dienstag, 20. Mai 2025 ist geplant, dass sich das Team vorstellt und alle Themen des Alters 
anspricht.  
 
Für die weiteren Besuchstage können Themen wie Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, 
Ergänzungsleistungen, Wohnen im Alter, Digitale Medien, Tipps für Hitzetage usw. eingeplant 
werden. 
 
Nutzen Sie die Gelegenheit, diese Informationen und den Austausch direkt vor Ort zu erfahren.  
 
Ihre Gemeindeverwaltung   

Vorverschiebung Kehrichtabfuhr infolge Feiertage 

Pfingstmontag 9. Juni 2025 auf Samstag, 7. Juni 2025 

Bitte seien Sie darauf bedacht, dass die Abfallsäcke ab 07.00 Uhr deponiert sind. Besten Dank 

 

Gemeindeverwaltung Wahlen 
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Altpapier- und Kartonsammlung 

Freitag, 6. Juni 2025, ab 07.00 Uhr / Freitag, 8. August 2025, ab 07.00 Uhr  

 

Am erwähnten Datum wird analog der Kehrichttour das Altpapier und der Karton unserer Gemeinde 
eingesammelt. Das Altpapier und der Karton sind gebündelt und verschnürt bereitzustellen.  

Die Bündel müssen am Sammeltag um 07.00 Uhr am Strassenrand, dort wo Sie auch Ihren Kehricht 
bereitstellen, deponiert sein. Es macht dabei nichts, wenn das Papier und der Karton nass werden.  

Nicht gebündeltes Papier und Karton, Papier in Plastiktaschen oder in Papiersäcken wird der 
Unfallgefahr wegen stehengelassen.  Achtung! Das Papier darf keine Fremdstoffe enthalten.  

Wir bitten die Bevölkerung, diese Regelung im Interesse einer reibungslosen Sammlung zu befolgen. 
Sollten wider Erwarten Mängel bei der Sammlung auftreten, bitten wir Sie, diese der 
Gemeindeverwaltung zu melden. Danke.  
 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Banntag – 29. Mai 2025 

Der Burgerrat und der Gemeinderat laden Sie recht herzlich ein zum diesjährigen Banntag, welcher 
am folgenden Termin stattfindet: 

 

Donnerstag, 29. Mai 2025, Auffahrt 
Abmarsch 13.30 Uhr vor dem Gemeindemagazin 

 

Der Zielort wird am Anlass selbst bekannt gegeben. Für diejenigen Personen, welche mit 
Kinderwagen unterwegs sind, wird der Weg zum Festgelände markiert. 

Anlässlich des Banntages wird die Tradition der Jungbürgeraufnahme (Jahrgang 2007) gelebt. 

Für Personen welche nicht marschieren können wird ein Abholdienst organisiert. Anmeldungen bitte 
am Donnerstag, 29. Mai 2025 ab 10.00 Uhr unter Telefon 079 511 18 65. Kuchen für das Dessert 
sind sehr willkommen und können unter der gleichen Telefonnummer angemeldet werden. Besten 
Dank im Voraus! 

Der Banntag findet bei jeder Witterung statt. 

 

Bei schlechter Witterung wie üblich Weidhütte! 

Organisation 
Burgerrat und Gemeinderat 

Schwimmbad "Nau" Laufen – Eintritte Saison 2025 

An der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2024 wurde beschlossen, dass die Gemeinde Wahlen 
dem Verein Sport- und Freizeitregion Laufental Thierstein nicht Beitritt und zukünftig die Differenz 
zum Auswärtigen Tarif für Saison- und Einzelabonnemente sowie 10-er Karten für Badi-Besucher 
und Besucherinnen übernimmt.  

Bitte nutzen Sie für die Rückerstattung das Formular, welches Sie im Anhang dieses Infoblattes 
finden. Bitte beachten Sie, dass eine Rückerstattung nur gegen Einreichung der Originalquittung 
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möglich ist. Ohne Quittung können wir leider keine Erstattung 
vornehmen. Bei mehreren Quittungen (z.B. Tageseintritten) bitten wir 
Sie, die Quittungen zu sammeln und gegen Ende der Saison bei uns 
einzureichen.  

Das Formular finden Sie auch auf unserer Website unter: 
www.gemeinde-wahlen.ch/gesuchsformulare  
(Verwaltung & Politik>Verwaltung>Gesuchsformulare) 

Wir bitten um Ihr Verständnis und stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung. 

Schüler U-Abos - Bestellung TNW Schülerjahresabonnemente 

Die für den Zahlungsverkehr zuständigen Organisationen haben 
entschieden, den klassischen Einzahlungsschein per September 
2022 nicht mehr anzubieten. Damit entfällt auch die Möglichkeit, 
den Quittungsbeleg als Träger für das Schüler-U-Abo zu verwenden 
und bei einer Kontrolle vorweisen zu können.  

Aus diesem Grund werden die U-Abos auch nicht mehr automatisch 
über die Gemeinde bestellt. Es gibt für Sie nun verschiedene 
Möglichkeiten das Jahresabo für Jugend zu beziehen: 

a. Mit der U-Abo Card am grünen TNW-Automaten. Das Papierticket ist zusammen mit der U-
 Abo Card, welche für den Bezug am Automaten erforderlich ist, das gültige U-Abo. Bestellung 
 U-Abo Card: https://www.u-abo.ch/kaufkanaele/ 

b. Das U-Abo für Jugend über Webshop kann direkt von zu Hause gekauft werden sowie auch 
 auf den bestehenden SwissPass geladen werden. 

c. Das persönliches U-Abo für Jugend kann über die U-Abo App gekauft und vorgezeigt werden. 

Bitte erwerben Sie das U-Abo über eine der drei obengenannten Varianten. Das Abo kostet CHF 
542.00 inkl. MwSt. Es ist nicht übertragbar. Die Eltern der Kinder der 7. – 9. Klasse haben sich an 
diesen Kosten mit CHF 271.00 zu beteiligen. Die Restkosten übernimmt nach Massgabe des U-Abo-
Reglements die Gemeinde. Nach Erhalt der Kopie des U-Abos sowie der Kontoverbindung per Mail 
(bis spätestens 30.09.2025) werden wir den Betrag von Fr. 271.00 innert 14 Tagen ausbezahlen. 

Die Schülerabos von SchülerInnen, welche die Sekundarschule in Zwingen besuchen, werden vom 
Kanton Basel-Landschaft direkt subventioniert. Der Subventionsanspruch muss gegenüber dem 
Kanton geltend gemacht werden (kein Subventionsbeitrag seitens Gemeinde). 

Bitte beachten Sie, dass das U-Abo zwingend per 01.08.2025 gelöst wird, damit der 
Gemeindeanteil rückvergütet werden kann. 

Ihre Gemeindeverwaltung 

Fahrplananhörung 2026 

Vom 23. Mai bis 9. Juni 2025 werden die Entwürfe der Fahrpläne 2026 (gültig ab 14. Dezember 
2025) im Internet publiziert auf öv-info.ch. 
 
Während der Publikationsfrist haben Sie die Möglichkeit eine Stellungnahme abzugeben. Diese 
können Sie über ein Online-Formular auf der erwähnten Seite erfassen. 
 
Anschliessend überprüft der Kanton die Stellungnahmen zusammen mit den Transportunternehmen 
hinsichtlich Zweckmässigkeit, Machbarkeit und Finanzierbarkeit. Je nach Ergebnis werden die 
Fahrpläne überarbeitet. 

Wir danken Ihnen für die Mitarbeit für einen attraktiven öffentlichen Verkehr in unserer Region. 
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Wasserschaden  Wissenswert 

Haben Sie einen Wasserschaden und sind bei der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung 
versichert? 

Die Gebäudeversicherung brauchen Sie nur, wenn Sie Eigentümerin oder Eigentümer sind! 

Dann kann es sich lohnen, wenn nicht bereits abgeschlossen, dass die WasserPlus Versicherung 
abgeschlossen wird. 

Tritt bei Ihrer Liegenschaft ein Wasserschaden auf, dann kann die Gebäudeversicherung Kürzungen 
bei der Schadensdeckung vornehmen. Bezahlt wird die Leckortung, Ortung und Freilegung der 
beschädigten und Wiedereindecken der reparierten Leitung. Mit der Zusatzversicherung werden 
dann aber auch die Leitungsreparaturen bis CHF 2'000. sowie viele weitere Kosten zusätzlich 
abgedeckt. 

Die Gemeinde stellt bei Wasserleitungsbrüchen vermehrt fest, dass die betroffenen Eigentümerinnen 
und Eigentümer bei ihren Schäden mit Kürzungen der Rechnungen betroffen sind. 

Tipp:  Wenn Sie nicht bei einer Privatversicherung Wasser abgeschlossen haben, prüfen Sie  
  ob Sie  bei der Gebäudeversicherung WasserPlus versichert sind. Es kann sich lohnen,  
  dies zusätzlich abzuschliessen. 

 

Gemeindeverwaltung Wahlen 

 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 
 
Tag der Arbeit 
Die Gemeindeverwaltung ist am Tag der Arbeit, Donnerstag, 1. Mai 2025 nicht besetzt.  

Auffahrt  
Die Gemeindeverwaltung ist am Donnerstag, 29. Mai 2025 und am Freitag, 30. Mai 2025 nicht 
besetzt.  

Pfingstmontag  
Die Gemeindeverwaltung ist über Pfingsten am Montag, 9. Juni 2025 nicht besetzt.  

 

Wir danken Ihnen für das Verständnis und wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohner schöne 
Feiertage.  

 
Todesfall:   Bei dringenden Fragen bezüglich eines Todesfalles wenden Sie sich bitte an ein  
   beliebiges Bestattungsinstitut. Notfallnummer Gemeindeverwaltung: 
    061 766 50 54  
Leitungsbruch: Bei einem Leitungsbruch wählen Sie bitte die Notfallnummer 079 228 50 10 der  
   Lissag AG. 

 

Gemeinderat und Verwaltungsteam 
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Veranstaltungen 

Mai Anlass/Tätigkeit Verein/Organisation Ort 

1. Grundkurs Kampfrichter TSV Wahlen Liestal 

1. Maibaum Fest Cholbäfresser Wahlen 

3. Jahreskonzert Musikverein Röschenz 

4. 1. Kommunion Kirchgemeinde Wahlen Kirche 

6. BLTV Präsidentenkonferenz TSV Wahlen  

8. Gottesdienst Kirchgemeinde Wahlen Grotte 

10. Gottesdienst zum Muttertag Kirchgemeinde Wahlen Kirche 

10. Begleitung Gottesdienst Männerchor Wahlen Kirche 

10. Frühlingsfest TSV Wahlen Turnhalle 

10. Delegiertenversammlung TVVVBL Männerriege Bubendorf 

13. Jassen Pro Senectute Wahlen Restaurant Traube 

14. Maibummel Männerriege TSV Wahlen  

15. Beratung (nur auf Voranmeldung) Mütter- und Väterberatung Kindergartensaal 

15. Redaktionsschluss Infoblatt Gemeinde Wahlen  

17. Fricktaler Cup TSV Gymnastik , Aerobic  

17. Faustballturnier TV Grindel Sportanlage Wahlen 

20. Gottesdient mit Kaffeetreff Kirchgemeinde Wahlen Kirche 

23.-25. Feldschiessen Feldschützen Wahlen Röschenz 

24.+25. Kantonales Musikfest Musikverein Laufen 

24. UBS Kids Cup (mit kl. Wirtschaft) TSV Wahlen Wahlen 

25. KMVW TSV Gymnastik , Aerobic Oberdorf 

28. LMM TSV Wahlen Breitenbach 

29. Banntag Burgerkorporation Wahlen Wahlen 

29. Maibummel Freitzeitclub Wahlen  

29. Plauschturnier TV Grindel Sportanlage Wahlen 

31. Korbballjugendrunde (TVG) TV Grindel Sportanlage Wahlen 
 

Redaktionsschluss Ausgabe Mai, 15. Mai 2025 

 
Gemeindeverwaltung Wahlen 
Laufenstrasse 2 
4246 Wahlen 

 Schalteröffnungszeiten 
Montag bis Mittwoch  10.00–11.30  

Donnerstag 10.00–11.30 / 

                                        14.00–16.00 

Jeweils am ersten Donnerstag im Monat 
zusätzlich von 14.00 – 17.00 Uhr 

Telefonzeiten 
Montag bis Donnerstag 
09.00-11.30 / 14.00–16.00 
 
 
 

Telefon 061 766 50 50 
Fax 061 766 50 59 
E-Mail info@gemeinde-wahlen.ch 
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Beilagen  Passbüro – Sommer 2025 

 Planauflage Übertragungsleitungen Flumenthal 

 Primarschule Wahlen – Frühlingswanderung 

 Primarschule Wahlen – InSo-Klasse  

 Spielgruppe Wundergugge  

 Kantonsspital Baselland -Hospital at Home 

 Familienverein – Anlässe 2025 

 Familienverein – Ausschreibung Wildkräuter  

 TSV Wahlen – Empfang ETF 

 TSV Wahlen – Frühlingsfest 

 TSV Wahlen – Hilfsleiter gesucht 

 Kirchenrat Wahlen / Seelsorgeteam – Maiandacht 

 Kirchenrat Wahlen / Seelsorgeteam – Gottesdienst zum Muttertag 

 Kirchenrat Wahlen / Seelsorgeteam – Flurgottesdienst 

 Pro Senectute - Infobus - mobil bi dir 

 Rückerstattung Eintritte Saison 2025 Schwimmbad "Nau" 

 

 

 

 

 

 



 
Passbüro Basel-Landschaft, Mühlegasse 8, 4410 Liestal         passbuero@bl.ch 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Terminreservation bitte per Internet 
www.schweizerpass.ch 

oder 
Telefon 061 552 58 69 vereinbaren. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/passbuero 
mit Erklärvideo 

Öffnungszeiten Passbüro Liestal (Frühling/Sommer) 
 
Montag 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr 
Dienstag  08.00 bis 17.00 Uhr 
Mittwoch 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr    
Freitag 08.00 bis 16.30 Uhr 
 
 
Die Biometrieaufnahme kann an folgenden Orten reserviert werden: 

 Liestal, Mühlegasse 8  
 Basel, Spiegelhof/Aussenstelle BL 
 
 

Gebühren und Gültigkeit der Ausweise 
 
Ausweisart  Gültigkeit Preise 
 
Schweizer Pass Erwachsene (ab 18 Jahren) 10 Jahre CHF 145.00
 Kinder/Jugendliche (unter 18 Jahren)   5 Jahre CHF   65.00 
Pass und IDK Erwachsene (ab 18 Jahren) 10 Jahre CHF 158.00 
(Kombiangebot) Kinder/Jugendliche (unter 18 Jahren)   5 Jahre CHF   78.00 
 
Die Portogebühren von CHF 5.00 (eingeschriebene Post) sind pro Ausweis in den oben 
genannten Ausweisgebühren bereits enthalten. 
 
Die Gebühren sind direkt vor Ort in bar, per Postcard/Debitkarte, Kreditkarte (Master/Visa/ 
American Express), V-Pay oder mit Twint zu bezahlen. 

Biometrieaufnahme ohne Terminreservation ist nicht möglich! 



Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) 
 
Entwurf Objektblatt 900: Leitungszug Flumenthal-Froloo; 220 Kilovolt (kV)- 
Übertragungsleitung 
 
Information und Mitwirkung der Bevölkerung 
 
Die Bevölkerung wird hiermit über die öffentliche Auflage des Entwurfs des Objektblatts 900 
des Sachplans Übertragungsleitungen (SÜL) informiert. Gegenstand des Objektblatts ist ein 
Planungskorridor für den Neubau einer 220 kV-Leitung. Diese soll als Freileitung zwischen 
dem Unterwerk Flumenthal (Gemeinde Flumenthal, Kanton Solothurn) und dem Unterwerk 
Froloo (Gemeinde Therwil, Kanton Basel-Landschaft) realisiert werden. Der Planungskorridor 
samt der anzuwendenden Übertragungstechnologie wird im Hinblick auf die nachfolgende Pla-
nung des Auflageprojekts vom Bundesrat festgesetzt. 
 
Alle Privatpersonen sowie alle Körperschaften des öffentlichen und des privaten Rechts haben 
die Möglichkeit, sich im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung zur geplanten Anpassung des 
SÜL zu äussern. 
 
 
Rechtsmittel, Einsichtnahme und Fristen 
Die Unterlagen werden vom 2. Mai bis zum 2. Juni 2025 während der ortsüblichen Bürozei-
ten öffentlich aufgelegt. 
 
Auflageorte 
Bundesamt für Energie (BFE) 
 
Internet: www.bfe.admin.ch/flumenthal-froloo  
 
Kanton Basel-Landschaft 
 
Amt für Raumplanung, Kreuzbodenweg 2, 4410 Liestal 
 
Gemeindeverwaltungen von Aesch, Blauen, Brislach, Ettingen, Nenzlingen, Pfeffingen, Rein-
ach, Therwil, Wahlen, Zwingen 
 
Stellungnahmen zum Entwurf des Objektblattes 900 des Sachplans Übertragungsleitungen 
sind unter dem Stichwort «SÜL-Verfahren 900» bis am 2. Juni 2025 schriftlich oder per E-
Mail einzureichen:  
 
- von nationalen Körperschaften an das Bundesamt für Energie (BFE). 
- von Privatpersonen sowie lokalen, regionalen und kantonalen Körperschaften an die 

entsprechende kantonale Raumplanungsbehörde. 
 
Kontaktstellen 
Bundesamt für Energie, Sektion Elektrizitäts- und Wasserrecht, 3003 Bern  
(Telefon: 058 462 56 11;   E-Mail: suel-900@bfe.admin.ch) 
 
Amt für Raumplanung, Kreuzbodenweg 2, 4410 Liestal  
(Telefon: 061 552 59 33; E-Mail: raumplanung@bl.ch) 
 
Frist 
Ablauf der Frist: 02.06.2025 



 

 
Kindergarten und Primarschule Wahlen  

Frühlingswanderung 2025 
 
Die Primarschule Wahlen hat vom 20. Januar bis zum 14. Februar 2025 gemeinsam  
mit den Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern eine Lesechallenge durchgeführt.  
 
Zusammen erreichten sie ihr Ziel, die 769 Höhenmeter des Stürmenkopfes zu erlesen 
und übertrafen es sogar: Insgesamt wurden beeindruckende 943,5 Meter gelesen. 
 
Nach diesem Erfolg stürmten die Kinder an der Frühlingswanderung den Stürmen. 
 

 
 
Dank des schönen Wetters hatten die Kinder eine wunderschöne Aussicht. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passend zu Ostern wurde auf dem Weg eine vereinfachte Form der «Eierläset»  
durchgeführt.  
 



Beim Freizeitclub gab es dann das Mittagessen.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Schluss traten in einem finalen «Eierläsete» die beste Gruppe der Kinder gegen 
die Lehrpersonen an. Tatsächlich gelang es den Schulkindern die Lehrpersonen zu 
besiegen ☺.
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das war wirklich ein gelungener Abschluss vor den Frühlingsferien. 
 
 

Lea Gunti, April 2025 



 

 
Kindergarten und Primarschule Wahlen  

Informationen aus dem Schulalltag 

Elia und Giacomo aus der 5. Klasse erzählen,  
wie sie das Präventionsprojekt MFM erlebt  
haben: 
 

Am Dienstag, 8. April 2025 hat die 5. Klasse einen speziellen Tag erlebt. Wir 

haben über spannende Vorgänge im Körper von Knaben und Mädchen auf dem 

Weg zur Pubertät gesprochen. Die Kursleiter hiessen Lukas Romer und Claudia 

Bernoulli. Ihr Projekt nennt sich MFM (Mission For Men oder Mädchen 

Frauen meine Tage). Der MFM-Projekttag war gut. Die Mädchen sprachen mit 

Frau Bernoulli und die Knaben mit Herrn Romer. Es war ein cooler Workshop 

mit verschiedenen Stationen. Wir können gar nicht sagen, was das Beste war, 

weil der ganze Tag so toll war.  

Wenn es Sie interessiert, finden Sie weitere Informationen unter www.mfm-

projekt.ch 
Elia und Giacomo, 5. Klasse 

 





 

 

  

 
Das KSBL startet ab Anfang Mai im Laufental mit «Hospital at Home» 

  

Mit dem Pilotprojekt «Hospital at Home» reagiert das Kantonsspital Baselland (KSBL) auf die 
Streckensperrung der SBB im Laufental.  

 

«Hospital at Home» ist eine innovative Versorgungsform, die das KSBL nun erstmals im 
Laufental neu anbietet. Patienten und Patientinnen können damit vor Ort zuhause eine 
gleichwertige Behandlung wie im Spital erhalten. Die spitaläquivalente medizinische, 
pflegerische und therapeutische Betreuung im eigenen Heim oder im Alters- und Pflegeheim 
erfolgt individuell und rund um die Uhr durch ein Team des KSBL.  

Die neue Versorgungsform richtet sich vorwiegend an internistisch erkrankte Patientinnen und 
Patienten, die eine spital-stationäre Behandlung benötigen und bei denen die medizinische 
Versorgung zu Hause einen deutlichen Mehrwert gegenüber der stationären Spitalversorgung 
bieten kann. Zudem steht das Angebot vorerst ausschliesslich Personen mit Wohnsitz im 
Laufental zur Verfügung.  

Die Zuweisung an Hospital at Home erfolgt über die Hausärztin / den Hausarzt oder über eine 
Notfallstation des KSBL oder der Umgebung. Noch am selben Tag beginnt die Behandlung zu 
Hause. Die Kosten im Rahmen der Grundversicherung werden von der Krankenkasse 
übernommen. 

Weitere Informationen finden sie auf der Webseite des KSBL: 
https://www.ksbl.ch/de/leistungen/hospital-at-home/ 

 

Hospital at Home - Eine weitere pragmatische Innovation des KSBL in Zusammenarbeit mit 
Partnern und der Politik. 

 

 
 
 



 

Anlässe 2025 

Gerne geben wir euch hier einen Überblick über unsere Anlässe in 
diesem Jahr. 
 

Mi, 7. Mai 25 Alpaka-Spaziergang (ausgebucht) 
Mi, 21. Mai 25 Kräuterspaziergang (siehe Ausschreibung) 
Sa, 6. September 25 Igelhotel bauen 
Sa, 20. September 25 Pilze suchen 
Fr, 31. Oktober 25 Halloweendisco 
Sa, 8. November 25 Klettern 
Fr/Sa, 5./6. Dezember 25 Samichlaus 

(Änderungen vorbehalten) 
 
Wir freuen uns auf viele tolle Stunden mit euch! 
 
 

 
 

Euer Familienverein Wahlen 
 
Bei Fragen, wendet euch an: 
mail@familienverein-wahlen.ch  
 
Oder besucht unsere Homepage  
über den QR Code  
 



 

 
Entdecke die Wildkräuter 
in unserer Umgebung 

Gemeinsam wollen wir uns auf den Weg machen und mit der kundigen 
Kräuter-Fee Sabine Aktar entdecken, was hier so alles um uns herum wächst: 

 

Wann?   Mittwoch, 21. Mai 2025 
Kosten:  pro Kind CHF 13 / CHF 18 (Mitglieder / Nicht-Mitglieder) 

Mindestalter: ab 1. Klasse  

Treffpunkt:  13:30 Uhr beim Spielplatz Wahlen 
Mitbringen:  Zvieri und Getränk im Rucksack (eventuell ein Brötli für Dein 
   eigenes Kräuter-Schnittli☺) 

   Bitte der Witterung entsprechend kleiden und   
   gutes Schuhwerk 
Schluss: ca. 16:30 Uhr beim Spielplatz Wahlen 

 

Wir freuen uns auf diesen Anlass mit Euch!  

 

Euer 

Familienverein Wahlen 

 
Anmeldung bitte per Mail bis 16. Mai 2025 an  
anmeldung@familienverein-wahlen.ch 
 

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Bei zu wenigen Anmeldungen wird der 
Anlass verschoben. 

Versicherung ist Sache der Teilnehmer. 



22.06.2025
16 - 18 Uhr

Getränke
offeriert

Der TSV Wahlen lädt alle Dorfbewohner:innen
herzlich zum Empfang nach dem
eidgenössischen Turnfest ein.

ZÄMECHO
NACH EM 
ETF 2025

In der Turnhalle Wahlen zeigen
die Gruppen Aerobic und

Gymnastik ihre Vorführungen.



 





Herzliche Einladung zur Maiandacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Am Donnerstag, 8. Mai um 19:00 Uhr bei 
der Lourdes Grotte (bei schönem Wetter) 
 
In diesem Jahr dürfen wir den Frauenverein Liesberg bei der 
Grotte begrüssen. Gemeinsam feiern wir die Maiandacht.  
Anschliessend lassen wir den Abend bei einem Apéro gemütlich 
ausklingen. Das Gebäck wird vom Frauenverein Liesberg 
offeriert, die Getränke stellt die Kirchgemeinde Wahlen. 
 
 
Herzliche Einladung an alle! 
 
Kirchenrat Wahlen / Seelsorgeteam 
 
 

Wenn die grosse Kirchenglocke um 18:00 Uhr läutet, findet der 
Gottesdienst bei der Grotte statt. Wenn die kleine Glocke um 
18:30 Uhr läutet, findet der Gottesdienst in der Kirche statt. 



Herzliche Einladung zum Muttertagg 
 
 

 
 
 

Am Samstag, 10. Mai feiern wir um 
17:30 Uhr den Gottesdienst zum 
Muttertag in der Kirche. 
 
In diesem Jahr dürfen wir wieder den Männerchor  
Wahlen/Breitenbach herzlich in unserer Kirche 
begrüssen. Sie werden den Gottesdienst 
musikalisch mitgestalten und uns mit ihrem Gesang 
erfreuen – dafür bereits jetzt ein grosses 
Dankeschön! 
 
 
Wir laden sie herzlich zu diesem Gottesdienst ein 
und freuen uns, ihn gemeinsam mit Ihnen zu feiern. 
 
Kirchenrat Wahlen / Seelsorgeteam 
 
 

 



Herzliche Einladung zum  

Flurgottesdienst bei der  

Fichtenhofkapelle 
 

 
 

Am Sonntag, 1. Juni 2025 feiern die Kirchgemeinden/Pfarreien 
Wahlen und Brislach ihren gemeinsamen Flurgottesdienst bei der 
Fichtenhofkapelle, dem sog. „Heiland in der Wies“.  

Gottesdienst: 10.30 Uhr bei der Fichtenhofkapelle mit den 
Pfarreiangehörigen der beiden Gemeinden.  

 
Besammlung: Wir treffen uns um 10.00 Uhr vor dem 

Pfarrhaus und wandern dann gemeinsam  
zur Fichtenhofkapelle  
 

Fahrdienst: Es besteht auch die Möglichkeit, unseren Fahrdienst 
zu nutzen. Treffpunkt um 10.00 Uhr auf dem 
Parkplatz bei der Kirche in Wahlen. 

 Falls Sie diesen benötigen, dann geben Sie uns bitte 
im Sekretariat telefonisch Bescheid (061 761 63 41) 

 
Im Anschluss an den Gottesdienst haben Sie die Möglichkeit, sich in  
der Festwirtschaft zu verpflegen, welche dieses Jahr von der Pfarrei 
Brislach organisiert wird. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Kirchenrat Wahlen /Seelsorgeteam 





Einwohnergemeinde Wahlen 
4246 Wahlen 
Laufenstrasse 2 

Telefon 061 766 50 50 
Fax 061 766 50 59 
E-Mail info@gemeinde-wahlen.ch 
Internet www.gemeinde-wahlen.ch 

 
 

Rückerstattung  Eintritte Saison 2025 
Schwimmbad "Nau"  

 

An der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2024 wurde beschlossen, dass die Gemeinde 
Wahlen für die Einwohnerinnen und Einwohner die Differenz zum Auswärtigen Tarif für 
Saison- und Einzelabonnemente sowie 10-er Karten übernimmt.  

 

 

Personenangaben: 
 

Vorname:   ________________________   Nachname:   _______________________  
 
Geb.-Datum: _______________________  Tel.-Nr./Mail:  _______________________  
 
Strasse Nr.:  ________________________  Ort:  _______________________  

 

 

Zahlungsverbindung: 
 

 Bankkonto        Postkonto 

Kontoinhaber/in:   _____________________________________  
 

IBAN:                CH ____________________________________  
 

Name/Adresse Bank:  _____________________________________  

 
 

 

 __________________________   ___________________________  

Ort, Datum   Unterschrift 

 

 

Bitte beachten Sie, dass eine Rückerstattung nur gegen Einreichung der Originalquittung 
möglich ist. Ohne diese Quittung können wir leider keine Erstattung vornehmen. Bei mehreren 
Quittungen (z.B. Tageseintritten) bitten wir Sie, die Quittungen zu sammeln und gegen Ende 
der Saison bei uns einzureichen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis und stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur 
Verfügung. 


